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RS OGH 1971/4/20 4Ob317/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1971

Norm

UWG §9 C3c

Rechtssatz

Verwechselbare Ähnlichkeit der Bezeichnungen "Quelle" und "Elektroquelle", wenn bei letzterer Bezeichnung das Wort

"Elektro" gegenüber dem Wort "Quelle" vollkommen zurücktritt und einem Durchschnittsbeobachter nur das Wort

"Quelle" ins Auge sticht.
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